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Erwägungen

E. 1
Im Rahmen einer gegen A._____ (Beschuldigter, Beschwerdeführer) ge- führten
Strafuntersuchung wegen Verfügung über mit Beschlag belegte Vermö- genswerte erliess
die Staatsanwaltschaft Limmattal / Albis (Staatsanwaltschaft; Beschwerdegegnerin) am 8.
Januar 2013 und 4. Februar 2013 einen Hausdurch- suchungs- und Durchsuchungsbefehl
(Urk. 3 und Urk. 4). Gemäss den Befehlen waren einerseits der Firmensitz der Firma
B._____ Holding AG an der …strasse … in … und anderseits das im Eigentum der Firma
B._____ Holding AG stehende Fabrikgebäude, Liegenschaft Nr. …, …weg …, …, sowie
alle in diesen beiden Liegenschaften der beschuldigten Person zugänglichen
Räumlichkeiten, Schrift- stücke, Ton-, Bild- und anderen Aufzeichnungen, Datenträger
(insbesondere auch Mobiltelefone) sowie Anlagen zur Verarbeitung und Speicherung von
Informatio- nen, und Fahrzeuge, Kleider sowie Gegenstände und Behältnisse zu durchsu-
chen; zu suchen war nach Hinweisen über den Verbleib der genannten Maschi- nen und
weiteren sachdienlichen Hinweisen. Die durch die Kantonspolizei Zürich durchgeführten
Hausdurchsuchungen fanden am 30. Januar 2013 und am 19. Februar 2013 statt. Am 30.
Januar 2013 wurde ein Notizblock sichergestellt; die zweite Hausdurchsuchung verlief
negativ (Urk. 8/7/2 und Urk. 8/7/6).

E. 2
Gegen die durchgeführten Hausdurchsuchungen reicht der Beschwerde- führer mit Eingabe
vom 1. März 2013 Beschwerde bei der hiesigen Kammer ein und verlangt in der Sache, die
beiden Hausdurchsuchungs- und Durchsuchungs- befehle seien als unverhältnismässig zu
erklären und die eingeleitete Strafvorun- tersuchung seitens der Staatsanwaltschaft sei
wegen fehlender Straftat einzustel- len (Urk. 2). Der Beschwerdeführer nahm die beiden
Befehle je im Rahmen der Hausdurchsuchung in Empfang, den ersten vom 8. Januar 2013
am 30. Januar 2013 und den zweiten vom 4. Februar 2013 am 19. Februar 2013 (Urk. 8/7/1
S. 5 und Urk. 8/7/5 S. 5). Gemäss der in den angefochtenen Verfügungen angeführten
Rechtsmittelbelehrung beträgt die Beschwerdefrist 10 Tage von der Mitteilung an
gerechnet. Die Beschwerde mit Bezug auf die erste Verfügung vom 8. Januar 2013 ist
demnach verspätet, weshalb auf die Beschwerde insoweit nicht einzutre- ten ist. Von der
Durchführung eines Schriftenwechsels ist abzusehen.
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E. 3
In der Beschwerde kritisiert der Beschwerdeführer in weiten Teilen den Ablauf der
Zwangsverwertung von Vermögenswerten der Firma C._____ AG, de- ren
Verwaltungsratspräsident er sei (Urk. 2 Ziff. 4 bis Ziff. 15 und Ziff. 17 bis Ziff. 19), und
bestreitet sodann, sich der Verfügung über mit Beschlag belegten Ver- mögenswerten im



Sinne von Art. 169 StGB schuldig gemacht zu haben, um ab- schliessend die Frage
aufzuwerfen, ob demnach die zweite Hausdurchsuchung verhältnismässig gewesen sei
(Urk. 2 Ziff. 16 und Ziff. 20).

E. 4
Abgesehen davon, dass sich die Beschwerde im Wesentlichen in der Kri- tik über das
Vorgehen der an der Zwangsvollstreckung in der vorliegenden Sache tätigen Beamten
erschöpft, und es daher an einer substanziellen Begründung feh- len würde, ist zur
Erhebung einer Beschwerde grundsätzlich nur legitimiert, wer ein aktuelles rechtlich
geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheides hat
(Art. 382 Abs. 1 StPO). Im vorliegenden Fall wurde die Hausdurchsuchung am 19. Februar
2013 durchgeführt. Das rechtlich geschützte Interesse des Beschwerdeführers ist demnach
aktuell nicht mehr ge- geben, da die Zwangsmassnahme bereits erfolgt ist und naturgemäss
nachträg- lich nicht mehr aufgehoben oder abgeändert werden kann. Ist - wie vorliegend -
kein Fall gegeben, in dem ausnahmsweise gemäss konstanter bundesgerichtli- cher
Rechtsprechung vom Erfordernis des aktuellen Rechtsschutzinteresses ab- gesehen werden
kann, weil die Fragestellung von grundsätzlicher Bedeutung ist, an der Beantwortung ein
öffentliches Interesse besteht und eine Prüfung ansons- ten im Einzelfall kaum je möglich
wäre (vgl. dazu BGE 138 II 45 Erw. 1.3 m.H. auf BGE 131 II 673 f. Erw. 1.2 m.H.; BGE
125 I 397 Erw. 4.b; Urteile des Bundesge- richts vom 14. September 2010, 1B_109/2010
Erw. 2.2 und vom 13. Januar 2012, 1C_433/2011 Erw. 1.3; Bundesstrafgericht, Entscheid
vom 4. Oktober 2006 [BV.2006.36], Erw. 1.4), bleibt zu prüfen, ob die Rechtmässigkeit der
Zwangs- massnahmen in einem anderen Verfahren überprüft werden kann (vgl. Spori,
Vereinbarkeit des Erfordernisses des aktuellen schutzwürdigen Interesses mit der
Rechtsweggarantie von Art. 29a BV und dem Recht auf eine wirksame Be- schwerde nach
Art. 13 EMRK, AJP 17 [2008] S. 147 ff., 151 f.). Zumindest für Be- schuldigte, gegenüber
denen eine Zwangsmassnahme rechtswidrig angewandt wurde, wird die in Art. 29a BV
statuierte Rechtsweggarantie durch Art. 431 Abs. 1
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Möglichkeit einer Entschädigung und Genugtuung vorsieht. Gemäss konstan- ter Praxis der
hiesigen Kammer ist daher auf Beschwerden von Beschuldigten gegen eine
Hausdurchsuchung mangels aktuellen Rechtsschutzinteresses nicht einzutreten (so etwa die
Beschlüsse vom 18. Juli 2011, Erw. II/4.2 [UH110088], vom 22. Februar 2012, Erw. 4
[UH110362], vom 13. März 2012, Erw. II/2 [UH110309], vom 6. Juni 2012, Erw. III/2
[UH120074], und vom 11. Juli 2012, Erw. 4 [UH120210]; vgl. auch Keller, in: Kommentar
zur Schweizerischen Straf- prozessordnung, Zürich 2010, Art. 244 N 14 ff.). Nach dem
Gesagten ist auf die Beschwerde bezüglich des zweiten Haus- durchsuchungs- und
Durchsuchungsbefehls bzw. der am 19. Februar 2013 erfolg- ten Hausdurchsuchung nicht
einzutreten, da dem Beschwerdeführer das Rechts- schutzinteresse und damit die
Rechtsmittellegitimation fehlt. Kommt dazu, dass bei der zweiten Hausdurchsuchung weder
Gegenstände, noch Aufzeichnungen, noch Vermögenswerte sichergestellt wurden; sie
verlief, wie erwähnt, negativ.

E. 5
Abschliessend bleibt festzuhalten, dass auf die Beschwerde nicht einzu- treten ist. Damit
sind dem Beschwerdeführer die Kosten des Beschwerdeverfah- rens aufzuerlegen (Art. 428
Abs. 1 StPO). Es wird beschlossen:
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